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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1984

Norm

EO §379 Abs3 Z1 E1

Rechtssatz

Be6nden sich die nach § 379 Abs 3 Z 1 EO zu verwahrenden Sachen nicht in der Gewahrsame eines Dritten, dann

kommt es für die Vollziehbarkeit der einstweiligen Verfügung darauf an, ob der Dritte zur Herausgabe bereit ist. Ist der

Dritte nicht herausgabebereit, dann kann eine solche einstweilige Verfügung nicht weitervollzogen werden.
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